Generalplanerausschreibung Sonderkrankenanstalt Rehabilitationszentrum Gröbming

Von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wurden Generalplanerleistungen für die Sanierung der Schwimmhalle und des Therapietraktes der Sonderkrankenanstalt-Rehabilitationszentrum Gröbming ausgeschrieben. Sowohl die Ausschreibungsunterlagen als auch die Vertragsbestimmungen enthalten aus unserer Sicht unklare bzw. unzulässige Regelungen.

Dies beginnt bei der unzulässigen Wahl des Vergabeverfahrens bzw. der Auswahl eines unzulässigen Zuschlagsprinzips, enthält Regelungen, aufgrund welcher das wirtschaftliche Risiko einer Angebotslegung als unkalkulierbar anzusehen ist, und endet bei unverhältnismäßigen Haftungs- und Deckungsrücklässen. Da es sich gegenständlich um geistige Dienstleistungen handelt, müsste jedenfalls ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung und nicht ein offenes Verfahren im Oberschwellenbereich durchgeführt werden.

Aus diesem Grund forderte die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (bAIK) die Pensionsversicherungsanstalt auf, die Ausschreibung umgehend zu berichtigen bzw. zu widerrufen und in rechtskonformer Weise neu zu starten.

Seitens der PVA wurden in der Zwischenzeit alle Kritikpunkte zurückgewiesen und eine Änderung der Ausschreibung abgelehnt. Da den Interessensvertretungen trotz mehrfacher Intervention bei Novellen zum Bundesvergabegesetz kein Antragsrecht vor den Vergabenachprüfungsbehörden zukommt, kann durch die BAIK kein Nachprüfungsantrag beim Bundesvergabeamt eingebracht werden.

Sollten Sie die Bedenken der Kammer im Detail interessieren bzw. Interesse an der Übermittlung der Stellungnahmen haben, steht Ihnen Frau Mag. Heike Glettler, 
E-Mail: heike.glettler@ztkammer.at, gern zur Verfügung.

